
IV. Eingrenzung der Thematik 

Zur Wahrung der Übersichtlichkeit soll sich die Bearbeitung vorliegend stellver
tretend fiir alle mnwandlungsrechtlichen Angabepflichten nur auf die gemäß § 5 
Abs. 1 Nr. 9 UmwG im Falle der Verschmelzung bei Vorliegen eines entsprechen
den Vertrags beschränken. 
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